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Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 

des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
für straßenbauliche Maßnahmen der 

Samtgemeinde Hemmoor, Landkreis Cuxhaven, 
(Straßenausbaubeitragssatzung) 

vom 30. September 2003 
 
Aufgrund der §§ 6, 72 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der 
Fassung vom 22. August 1996 (Nds. GVBl. S. 382) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. Januar 2003 (Nds. GVBl. S. 36) und des § 6 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBl. 
S. 30) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2001 (Nds. GVBl. S. 701) hat 
der Rat der Samtgemeinde Hemmoor am 30. September 2003 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines  

 
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und 
Erneuerung ihrer öffentlichen Gemeindeverbindungsstraßen –insgesamt, in Abschnitten 
oder Teilen- erhebt die Samtgemeinde Hemmoor nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge 
von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 
 
(2) Die Samtgemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 
Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile 
einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer 
Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln. 
 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes  

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für: 
1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 
Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen 
benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Samtgemeinde hierfür 
aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 
2. die Freilegung der Fläche; 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau 
und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der 
Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 
Veränderung des Straßenniveaus; 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
c) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
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d) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
e) Parkflächen (auch Standspuren und Haltebuchten) und Grünanlagen, soweit sie 

Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 
5. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung sowie Verwaltungskosten, die 
ausschließlich der Maßnahme zuzurechnen sind. 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes  

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für 
 a) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
 b) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
 c) Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,  
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet. 
 
(3) Der Aufwand wird für die einzelne Maßnahme an der öffentlichen Einrichtung ermittelt. 
Er kann auch für bestimmte Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung ermittelt werden, wenn 
diese selbständig in Anspruch genommen werden können. 
 
(4) Für mehrere Straßen, die für sich jeweils eine selbständige öffentliche Einrichtung 
darstellen und als solche selbständig hergestellt, erweitert, verbessert oder erneuert 
werden, kann der Aufwand insgesamt ermittelt werden, wenn sie für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden und der Anteil der Beitragspflichtigen zu jeder Straße 
gleich hoch ist. 
 
 

§ 4 
Vorteilsbemessung  

 
(1) Die Samtgemeinde trägt zur Abgeltung des öffentlichen Interesses von dem 
beitragspflichtigen Aufwand den Teil, der auf die Inanspruchnahme der öffentlichen 
Einrichtungen durch die Allgemeinheit oder die Samtgemeinde entfällt. Den übrigen Teil des 
Aufwandes haben die Beitragspflichtigen zu tragen. 
 
(2) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand beträgt 30 v.H. 
 
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 
zunächst zur Deckung der Anteile der Samtgemeinde zu verwenden. 
 
(4) Die Samtgemeinde kann bei einzelnen straßenbaulichen Maßnahmen durch eine 
ergänzende Satzung von dem Anteil nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für 
eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 
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§ 5 
Beitragsmaßstab  

 
(1) Der nach § 4 Absatz 2 auf die Beitragspflichtigen entfallende Anteil des beitragsfähigen 
Aufwandes wird auf die Grundstücke unter Berücksichtigung der nachfolgenden Absätze 
nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Grundstücksflächen zueinander stehen. 
 
(2) Als Grundstücksfläche gilt die Gesamtfläche eines Grundstücks im bürgerlich-
rechtlichen Sinn.  
 
(3) Die Grundstücksfläche gemäß Absatz 2 wird mit einer an der Nutzung ausgerichteten 
Meßzahl vervielfältigt. 
 
(4) Die Vervielfältigungsmesszahl beträgt für 
 
1. Grundstücke ohne Bebauung  
 a) mit Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167 
 b) bei Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333 
 c) bei gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.) 1,0 
 d) bei einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren 

Nutzung (z. B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, 
Campingplätze ohne Bebauung) 

 
 

0,5 
 
2. 

 
Grundstücke mit Wohnbebauung, landwirtschaftlichen Hofstellen oder 
landwirtschaftlichen Nebengebäuden (z.B. Feldscheunen) für eine 
Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten 
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt  
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss  
für die Restfläche gilt Nr. 1; 

 
 
 
 

1,0 

 
3. 

 
Campingplätze mit Bebauung für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus 
der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 
ergibt 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss; 
für die Restfläche gilt Nr. 1; 

 
 
 

1,0 

 
4. 

 
gewerblich genutzte Grundstücke mit Bebauung für eine Teilfläche, die 
sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die 
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere tatsächlich 
vorhandene Vollgeschoss 
für die Restfläche gilt Nr. 1; 

 
 
 

1,5 

 
5. 

 
Grundstücke, die ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung 
nach § 35 Absatz 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten 
Teilfläche 

 

 a) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben 
dienen, 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere 

 
1,5 
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tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
 b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung, 

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes weitere 
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
für die Restfläche gilt Nr. 1. 

1,0 

 
 

§ 6 
Aufwandsspaltung  

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenausbaubeitrag selbständig 
erhoben werden für 
1. den Grunderwerb für die öffentliche Einrichtung, 
2. die Freilegung der öffentlichen Einrichtung, 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der 

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Grünanlagen. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht  

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragspflichtigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 
der Teilmaßnahme und dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht 
mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme und dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen 
Arbeiten entsprechend dem von der Samtgemeinde aufgestellten Bauprogramm 
fertiggestellt sind, der Aufwand berechenbar ist und in den Fällen von Abs. 1 und 3 die 
erforderlichen Grundflächen im Eigentum der Gemeinde stehen.  
 
 

§ 8 
Vorausleistungen  

 
Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen worden ist, kann die 
Samtgemeinde angemessene Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Beitrages erheben. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu 
verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
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§ 9 
Beitragspflichtige  

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück; im Fall von Absatz 1 Satz 2 
auf dem Erbbaurecht. 
 
 

§ 10 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt.  
 
 

§ 11 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 

§ 12 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 
Vertrag vereinbart werden. 
Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i.S. von § 1 
entstehende Ausbauaufwand anhand der Kosten für vergleichbare Maßnahmen zu 
ermitteln und nach der Maßgabe der §§ 4 und 5 auf die Grundstücke zu verteilen, denen 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besondere 
wirtschaftliche Vorteile bietet. 
Durch Zahlung des Ablösungsbeitrages wird die Beitragspflicht für die betreffende 
Ausbaumaßnahme endgültig abgegolten. 
 

§ 13 
Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 
Cuxhaven in Kraft. 
 
Hemmoor, den 30. September 2003 
 

Samtgemeinde Hemmoor 
Koch 

Samtgemeindebürgermeister 
 
Anmerkung: Die Straßenausbaubeitragssatzung trat zum 14.11.2003 in Kraft. 


